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Bitte abtrennen und gegebenenfalls an den Klassenvorstand übermitteln 

 

Eigenberechtigung 
 

Sehr geehrte Eltern!  
 

In der Oberstufe (ab der 9. Schulstufe) besteht die Möglichkeit, dass Eltern ihren Kindern für das lau-

fende Schuljahr die Möglichkeit zum selbstständigen Handeln einräumen. Sie finden den entspre-

chenden Paragraphen des Schulunterrichtsgesetzes unten angeführt.  

Die Direktion warnt ausdrücklich vor dem Missbrauch der Ermächtigung durch den eigenberechtigten 

Schüler. Oft ist die Folge vieler Fehlstunden ein schlechter bis negativer Schulerfolg. Ein Widerruf 

der von den Eltern schriftlich gegebenen Zustimmung ist jederzeit möglich, aber nur durch ein geson-

dertes Schreiben.  
 

Die Handlungsfähigkeit des nichteigenberechtigten Schülers  

§ 68. Ab der 9. Schulstufe ist der nichteigenberechtigte Schüler (Prüfungskandidat) zum selbstständi-

gen Handeln in nachstehenden Angelegenheiten befugt, sofern die Kenntnisnahme durch die Erzie-

hungsberechtigten nachgewiesen wird. (…) Die Erziehungsberechtigten können durch Erklärung dem 

Klassenvorstand gegenüber auf die Kenntnisnahme in allen oder einzelnen in lit. a bis w genannten 

Angelegenheiten schriftlich verzichten, diesen Verzicht jedoch jederzeit schriftlich widerrufen.  

a) Ansuchen um Befreiung vom Besuch einzelner Pflichtgegenstände (§ 4 Abs. 4),  

b) Ansuchen um Bewilligung zur Ablegung der Aufnahms- oder Eignungsprüfung im Herbsttermin 

oder zu einem späteren Zeitpunkt (§ 6 Abs. 3),  

c) Verlangen auf Ausstellung eines Zeugnisses gemäß § 8 Abs. 3, 
 Fortsetzung siehe Rückseite 

 

 

 

 

Erklärung zu § 68 SchUG („Eigenberechtigung“) 
 

 

An den Klassenvorstand der Klasse ............ , gültig für das Schuljahr ................................ 

 

Hiermit erklären wir ......................................................... (Zuname, Vorname des/der Schülers/in) 

 

o in allen Angelegenheiten des § 68 SchUG (bitte entsprechend ankreuzen) 

o nur in folgenden Angelegenheiten des § 68 SchUG:  ...............................................................  

 

zum selbständigen Handeln befugt und verzichten durch Unterschrift auf das Recht, in allen (bzw. in 

den genannten) Fällen laut § 68 SchUG in Kenntnis gesetzt zu werden.  

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:  ................................................................................  
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d) Wahl zwischen alternativen Pflichtgegenständen, späterer Wechsel eines alternativen Pflichtge-

genstandes, Weiterführen oder Wechsel des bisher besuchten alternativen Pflichtgegenstandes bzw. 

der bisher besuchten Fremdsprache anlässlich des Übertrittes in eine andere Schule, Stellung eines 

Ansuchens um Befreiung von der Teilnahme an einzelnen Pflichtgegenständen (§ 11 Abs. 1 und 3 

bis 7),  

 e) Antrag, Anmeldung und Abmeldung betreffend Teilnahme an Freigegenständen, unverbindli-

chen Übungen sowie am Förderunterricht (§ 12 Abs. 1, 3, 4 und 6 bis 8),  

f) Anmeldung zu schulbezogenen Veranstaltungen (§ 13a),  

g) Antrag betreffend Beurteilung fremdsprachiger Schüler (§ 18 Abs. 12),  

h) Ansuchen um Stundung der Feststellungsprüfung sowie Antrag auf Zulassung zu einer Wieder-

holung der Nachtragsprüfung (§ 20 Abs. 3),  

i) Ansuchen um Durchführung einer Prüfung über Kenntnisse und Fertigkeiten des praktischen 

Unterrichtes (§ 20 Abs. 4),  

j) Verlangen auf Ausstellung eines vorläufigen Jahreszeugnisses (§ 22 Abs. 5),  

k) Verlangen auf Ausstellung einer Schulbesuchsbestätigung (§§ 22 Abs. 10 und 24 Abs. 1),  

l) Antrag auf Beurteilung der Leistungen in den besuchten Unterrichtsgegenständen (§ 24 Abs. 2),  

m) Ansuchen um Aufnahme in die übernächste Schulstufe (§ 26 Abs. 1),  

n) Ansuchen um Bewilligung zur Wiederholung einer Schulstufe (§ 27 Abs. 2),  

o) Ansuchen um Aufschub der Aufnahmsprüfung anlässlich des Übertrittes in eine andere Schulart 

oder eine andere Form oder Fachrichtung einer Schulart (§ 29 Abs. 5, auch im Zusammenhalt mit § 

30),  

p) Ansuchen um Verlängerung der Höchstdauer für den Abschluss einer mindestens dreistufigen 

mittleren oder höheren Schule (§ 32 Abs. 8),  

q) Ansuchen um Bewilligung zum erstmaligen Antreten zur abschließenden Prüfung in dem dem 

Haupttermin nächstfolgenden Termin (§ 36a Abs. 3),  

r) Ansuchen um Zulassung zur Wiederholung von Teilprüfungen der abschließenden Prüfung (§ 

40),  

s) Anmeldung zur Ablegung von Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung (§ 41 Abs. 1) und Ansuchen 

gemäß § 41 Abs. 2,  

t) Ansuchen um Zulassung zur Ablegung einer Externistenprüfung (§ 42 Abs. 5), Ansuchen um 

Zulassung zur Wiederholung der im § 42 Abs. 12 genannten Prüfungen,  

u) Benachrichtigung von einer Verhinderung am Schulbesuch, Ansuchen um Erteilung der Erlaub-

nis zum Fernbleiben von der Schule (§ 45 Abs. 3 und 4),  

v) Ansuchen um Nostrifikation ausländischer Zeugnisse (§ 75 Abs. 1),  

w) Antrag auf Ausstellung einer Ersatzbestätigung für ein verlorenes Zeugnis (§ 76 Abs. 1),  

x) Zustimmung zur Umstufung in die niedrigere Leistungsgruppe gemäß § 31c Abs. 2 letzter Satz.  


